
 
Förderprogramme der Finanzabteilung 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Richtlinien für die Gewährung von Zuschuss-Darlehen für die Gründung einer 
selbständigen gewerblichen Existenz im Bereich der alten Stadtmauern 

Antrag ist zu stellen bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Burghausen mbH 
 
 
Fördergegenstand: 
Investoren zur Gründung, Erweiterung sowie 
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen eines 
mittelständischen Einzelhandels-, Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebes  
 

 
Förderhöhe: 
50 % der nachgewiesenen Investitionskosten - 
mindestens 5.000 € und höchstens 30.000 € 
 
Konditionen: 
Zins 1 % von Restschuld
Laufzeit  5 bzw. 10 Jahre 
Zuschuss 10 % 
 

 
 
 
Richtlinien für die Gewährung von Zuschuss-Darlehen für die Innenstadtentwicklung 

Marktler Straße und Robert-Koch-Straße 
Antrag ist zu stellen bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Burghausen mbH 

 
 
Fördergegenstand: 
Investoren zur Gründung, Erweiterung sowie 
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen eines 
mittelständischen Einzelhandels-, Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebes  
 

 
Förderhöhe: 
30 % der nachgewiesenen Investitionskosten - 
mindestens 5.000 € und höchstens 150.000 € 
 
bauliche Investitionen von mehr als 500.000 € 
werden gefördert mit 30 % - höchstens 500.000 € 
 
Konditionen: 
Zins 1 % von Restschuld
Laufzeit  5 bzw. 10 Jahre 
Zuschuss 10 % 
 

 
 
 

Übernahme der Mittagsverpflegung und Mittagsbetreuung in allen 
Kindertageseinrichtungen und Schulen 

Antrag unter: http://www.burghausen.de/content/files/Mittagsverpflegung_und-betreuung.pdf 
 
 
Fördergegenstand: 
Kosten der Mittagsverpflegung 
Kosten der Mittagsbetreuung 
 
Förderberechtigte: 
Wohngeldempfänger 
Kindergeldzuschlagsempfänger 
ALG II-Empfänger 
 

 
Förderhöhe: 
100 % der Kosten 
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Kindergartenzuschuss ab dem 2. Kind in Kindertageseinrichtungen 
Antrag unter: http://www.burghausen.de/content/files/uebernahmekigagebuehrab2kind.pdf 

 
 
Förderberechtigte: 
Burghauser Familien, die zwei oder mehr Kinder 
in Burghauser Kindestagesstätten betreuen 
lassen 
 

 
Förderhöhe: 
100 % der Kindergarten-, bzw. Hortgebühr 

 
 
 

Übernahme der Kindergartengebühr für alle drei Kindergartenjahre 
Antrag erfolgt durch den Kindergarten 

 
 
Förderberechtigte: 
Burghauser Familien, deren Kinder Burghauser 
Kindergärten besuchen  
gültig bis 31.08.2014 
 

 
Förderhöhe: 
100 % der Kindergartengebühr 

 
 
 

Stipendien aus der Kanzelmüller-Seminar-Fonds-Stiftung 
gem. Stadtratsbeschluss vom 08.06.2011 ausgesetzt bis Ende Mai 2014 

 
 
Förderberechtigte: 
Studierende mit Wohnsitz Burghausen 
mit Nachweis der Bedürftigkeit  
 

 
Förderhöhe: 
--- 

 
 
 

Ausbildungsförderung durch die Stadt Burghausen 
Antrag unter: http://www.burghausen.de/content/files/antragausbildungsfoerderung.pdf 

 
 
Förderberechtigte: 
Studierende an Hochschulen  
Handwerksmeister und vergleichbare beruflich 
weiterbildende Abschlüsse 
 

 
Förderhöhe: 
500,00 € pro Semester 
1.000,00 € jährlich jeweils für das zurückliegende 
Jahr 

 


